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1. Bekanntmachung über das Anmeldeverfahren an den weiterführenden 

Schulen in Velen und Ramsdorf 
 
Sie können Ihre Kinder zu folgenden Zeiten in den Sekretariaten der weiterführenden 
Schulen der Gemeinde Velen anmelden: 
 
 

Wochentag / Datum Paulusschule Ramsdorf 
(Hauptschule) 

Paulusstraße 7 - 9 

Montag, 16.02.2004  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Dienstag, 17.02.2004  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Mittwoch, 18.02.2004  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Donnerstag, 19.02.2004  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 

Wochentag / Datum Realschule Velen/Ramsdorf 
An der Krummen Mauer 5 - 9 

Montag, 16.02.2004  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Dienstag, 17.02.2004  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Mittwoch, 18.02.2004  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Donnerstag, 19.02.2004  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
 
Mitzubringen sind das letzte Zeugnis der Grundschule und das Familienstammbuch. 
 
 
Velen, 19. Januar 2004 
 
GEMEINDE VELEN 
 
Der Bürgermeister 
 
i. V. 
 
 
 
Peters 
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2. Offenlegung des  Bebbauungsplanes BN 33 „Windpark Nordvelen“ 
 
Der Rat der Gemeinde Velen hat am 15.12.2003 beschlossen, den Bebauungsplan 
BN 33 „Windpark Nordvelen“ für die Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wurde durchgeführt. 
 
Das Bebauungsplangebiet erstreckt sich im Norden bis an die Kreisstraße 44 
(Eschstraße), reicht in nordöstliche Richtung bis etwa 100 m - 200 m an die 
Gemeindegrenze Gescher heran, geht im Osten ebenfalls im Wesentlichen bis direkt 
an die Gemeindegrenze zu Gescher heran und wird im Süden und Westen in großen 
Bereichen durch den Hellweg begrenzt. Das Bebauungsplangebiet ist in dem 
nachfolgenden Kartenausschnitt mit einer unterbrochenen Linie fett umrandet 
dargestellt. 
 

 
 
Die genauen Grenzen des Bebauungsplangebietes gehen verbindlich aus dem 
Bebauungsplanentwurf hervor. 
 
Der Entwurf des vorbezeichneten Bebauungsplanes und die dazugehörige 
Begründung liegen während der Dienststunden in der Zeit vom 21. Januar 2004 bis 
einschließlich 20. Februar 2004 bei der Gemeindeverwaltung Velen im Rathaus, 
Ramsdorfer Straße 19, 46342 Velen, Fachdienst Bauen/Planen/Umwelt, 
Zimmer Nr. 34, sowie im Ortsteil Ramsdorf im Rathaus, Burgplatz 6, 46342 Velen-
Ramsdorf, Zimmer Nr. 2, 
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montags von    8.30 Uhr - 12.30 Uhr 
und von  14.30 Uhr - 16.00 Uhr, 
dienstags und mittwochs von    8.30 Uhr - 12.30 Uhr, 
donnerstags von    8.30 Uhr - 12.30 Uhr 
und von  14.30 Uhr - 18.00 Uhr, 
freitags von    8.30 Uhr - 12.30 Uhr, 
 
für jedermann zur Einsichtnahme aus. 
 
Anregungen können während der Auslegungsfrist bei der Gemeindeverwaltung 
Velen im Rathaus, Ramsdorfer Straße 19, 46342 Velen, Fachdienst 
Bauen/Planen/Umwelt, Zimmer Nr. 34, sowie im Ortsteil Ramsdorf im Rathaus, 
Burgplatz 6, 46342 Velen-Ramsdorf, Zimmer Nr. 2, schriftlich erfolgen oder mündlich 
zur Niederschrift erklärt werden. Nur fristgerecht vorgebrachte Anregungen werden 
berücksichtigt. 
 
Velen, 08.01.2004 
 
 
GEMEINDE VELEN 
Der Bürgermeister 
 
 
Groß-Holtick  
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3. Offenlegung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Erweiterung 

der Windkonzentrationszone Waldvelen 
 
Der Rat der Gemeinde Velen hat am 15.12.2003 den Beschluss gefasst, die 
14. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Erweiterung der 
Windkonzentrationszone Waldvelen (BOR 23) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Der Änderungsbereich mit der Erweiterung der Windkonzentrationszone ist in dem 
nachfolgenden Planausschnitt mit einer unterbrochenen Linie fett umrandet 
dargestellt. Der Änderungsbereich schließt unmittelbar im Süden an die im 
Flächennutzungsplan im Rahmen der 13. Änderung dargestellte 
Windkonzentrationszone zwischen der L 829 und dem Heidener Landweg an. 
 

 
 
Die genauen Grenzen des Änderungsbereiches gehen aus der 14. Änderung des 
Flächennutzungsplanes hervor. 
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Der Entwurf des Flächennutzungsplanes sowie der dazugehörende 
Erläuterungsbericht liegen in der Zeit vom 21. Januar 2004 bis einschließlich 
20. Februar 2004 bei der Gemeindeverwaltung Velen im Rathaus, Ramsdorfer 
Straße 19, 46342 Velen, Fachdienst Bauen/Planen/Umwelt, Zimmer Nr. 34, sowie im 
Ortsteil Ramsdorf im Rathaus, Burgplatz 6, 46342 Velen-Ramsdorf, Zimmer Nr. 2, 
 
montags von    8.30 Uhr - 12.30 Uhr 
und von  14.30 Uhr - 16.00 Uhr, 
dienstags und mittwochs von    8.30 Uhr - 12.30 Uhr, 
donnerstags von    8.30 Uhr - 12.30 Uhr 
und von  14.30 Uhr - 18.00 Uhr, 
freitags von    8.30 Uhr - 12.30 Uhr, 
 
für jedermann zur Einsichtnahme aus. 
 
Anregungen können während der Auslegungsfrist bei der Gemeindeverwaltung 
Velen im Rathaus, Ramsdorfer Straße 19, 46342 Velen, Fachdienst 
Bauen/Planen/Umwelt, Zimmer Nr. 34, sowie im Ortsteil Ramsdorf im Rathaus, 
Burgplatz 6, 46342 Velen-Ramsdorf, Zimmer Nr. 2, schriftlich erfolgen oder mündlich 
zur Niederschrift erklärt werden. Nur fristgerecht vorgebrachte Anregungen werden 
berücksichtigt. 
 
 
Velen, 09.01.2004 
 
 
GEMEINDE VELEN 
Der Bürgermeister 
 
 
Groß-Holtick  



 Seite 7 von 8  

 
 
 

4. Bekanntmachung der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes der Bocholter Aa vom Stau Velen bis zur 
Landesgrenze Nordrhein-Westfalen zu den Niederlanden 
 
Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes der Bocholter Aa vom Stau Velen bis zur Landesgrenze 
Nordrhein-Westfalen zu den Niederlanden vom 07.11.2003 wurde im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Münster vom 05.12.2003, Nr. 49, verkündet und ist am 
12.12.2003 in Kraft getreten. 
 
Diese Ordnungsbehördliche Verordnung mache ich hiermit gemäß § 112 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in 
der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NW S. 926) - SGV NW 77 bekannt. 
Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die Ordnungsbehördliche Verordnung 
einschließlich der Lagepläne während der Dienststunden - und zwar über die 
gesamte Dauer der Verordnung - beim Bürgermeister der Gemeinde Velen, Rathaus, 
Ramsdorfer Straße 19, 46342 Velen, Zimmer 32, und beim Landrat des Kreises 
Borken, Burloer Straße 93, 46325 Borken, Zimmer 1424, sowie bei der 
Bezirksregierung Münster, Domplatz 1 - 3, 48128 Münster, Zimmer 260, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten werden. 
 
 
Velen, 07.01.2004 
 
 
GEMEINDE VELEN 
Der Bürgermeister 
 
 
Groß-Holtick  
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5.  Sitzungsplan 2004 
 
 
 
 

Rat HFA PlanA SSKSA RPA UmweltA

12.01. 26.01.     

09.02. 02.02. 03.02. (Di.) 
nach Bedarf 

nach Bedarf nach Bedarf nach 
Bedarf 

22.03. 08.03. 15.03.    

Osterferien vom 05.04. bis 18.04.2004 

17.05. 03.05. 04.05. (Di.)    
19.07. 05.07. 06.07. (Di.)    

Sommerferien vom 22.07. bis 05.09.2004 
 Kommunalwahlen am 26.09.2004 

15.10. (Fr.) 
 konst. 
Sitzung 

     

Herbstferien vom 18.10. bis 31.10.2004 

15.11. 08.11. nach Bedarf    
20.12. 13.12.     

Weihnachtsferien vom 24.12. 2003 bis 07.01.2005 

 
 
 
 


